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Besondere Bedingungen für die Skipper-Insassenunfall-Versicherung

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der
 Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88 
 Fassung 2008, siehe www.schomacker.de) auf alle Unfälle,
  die die berechtigten Insassen erleiden. 
 Der Versicherungsschutz gilt beim Benutzen des Bootes 
 sowie eines Beibootes, beim An- und Ablegen des Bootes  
 sowie auf dem Anlegesteg.
2. Versichert sind alle berechtigten Bootsinsassen (Skip-
 per und Crew, sofern nicht nur der Skipper versichert
 sein soll), unter Ausschluss von Personen, die beruflich  
 mit der Wartung und Pflege des Bootes (Angestellte  
 und entlohnte Bootsdiener) zu tun haben.
3. Im Schadenfall wird die Versicherungssumme durch
 die Anzahl der z.Z. des Unfalls im Boot befindlichen  
 Personen geteilt. Jede Person ist mit dem entsprechenden
 Teilbetrag der Versicherungssumme versichert. Sofern
 nur der Skipper versichert ist, steht die volle Versiche-
 rungssumme für diesen zur Verfügung.
4. Für Personen unter 18 Jahren gelten neben den AUB 88
 die Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversiche- 
 rung mit Einschluss von Vergiftungen.
5. Es besteht gemäß § 2 I. (5) AUB 88 kein Versicher-
 ungsschutz bei Unfällen, die den Versicherten dadurch
 zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse
 eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
 schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligen,
 bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindig-
 keiten ankommt, oder wenn Skipper/Crew an Regatten
 teilnehmen.
Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Bergungskosten in der Insassenunfall-Versicherung
6. Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsver-
 trag fallenden Unfall, einen Herzinfarkt oder Schlagan-
 fall erlitten, ersetzt der Versicherer bis zur Höhe des im
 Versicherungsschein festgelegten Betrages die entstan-
 denen notwendigen Kosten für:

 a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von  
    öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten 
    Rettungsdiensten, wenn hierfür üblicherweise Ge-   
    bühren berechnet werden.
 b) Transport des Verletzten in das nächste Kranken- 
    haus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch  
    notwendig und ärztlich angeordnet.
 c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu  
    seinem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten  
    auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach  
    der Verletzungsart unvermeidbar waren.
 d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im  
     Todesfall.
7. Hat der Versicherte für Kosten nach 6. a) einzustehen,
 obwohl er keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher aber
 unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen
 zu vermuten war, ist der Versicherer ebenfalls ersatz-
 pflichtig.
8. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der
 Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen
 der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet
 ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht,
 kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar an den
 Versicherer halten.
Besondere Bedingungen für die Versicherung von 
tauchtypischen Gesundheitsschäden in der Insassenun-
fall-Versicherung
9. Ergänzend zu § 1 III der Allgemeinen Unfallversicher-
 ungs-Bedingungen (AUB 88) bieten wir auch Versicher-
 ungsschutz für tauchtypische Gesundheitsschäden,
 wenn der Tauchgang vom Schiff oder Beiboot durchge-
 führt wurde, z.B. Caissonkrankheit oder Trommelfell-
 verletzungen sowie für Ertrinken bzw. Erstickungstod
 unter Wasser, auch wenn kein Unfallereignis eingetre-
 ten ist.
Besondere Bedingungen für die Mitversicherung des 

passiven Kriegsrisikos in der Unfallversicherung  
(BB Kriegsrisiko 92)
10. In Abänderung des § 2 I. (3) der Allgemeinen Unfall-
 versicherungs-Bedingungen (AUB 88) erstreckt sich
 der Versicherungsschutz auf Unfälle, die dem Versi-
 cherten durch Kriegsereignisse zustoßen, ohne dass er
 zu den aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Bürger-
 krieg gehört (Passives Kriegsrisiko).
 Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf Seiten einer krieg-
 führenden Partei zur Kriegsführung bestimmte Anlagen,
 Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge, Waffen oder andere 
 Materialien anliefert, abtransportiert oder sonst damit
 umgeht.
 Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in ur-
 sächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bür-
 gerkrieg, die außerhalb der Territorien der kriegführen-
 den Parteien ausgeführt werden.
11. Von dem Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:
 a) Unfälle, wenn sich der Versicherte nach Ausbruch  
     des Krieges oder Bürgerkrieges in das Kriegsgebiet  
     begibt.
 b) Unfälle, wenn sich der Versicherte wegen seiner  
     Berufsausübung (z.B. Journalist, Kameramann) in
          Erwartung eines eventuellen Krieges oder Bürger- 
     krieges in das Krisengebiet begibt.
 c) Unfälle durch ABC Waffen (atomare, biologische  
     oder chemische Waffen).
 d) Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder  
      kriegsähnlichen Zustand zwischen Weltmächten  
      (China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ- 
          land, USA).
 e) Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder  
     Bürgerkrieg, wenn der Staat, in dem der Versicherte  
     seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
     als kriegführende Partei beteiligt ist oder wenn  
     die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates  

  stattfinden.
12. Der Versicherungsschutz nach diesen Besonderen Be-
 dingungen gilt jedoch maximal für die Dauer von 14 Ta-
 gen nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindselig-
 keiten ausgebrochen sind.
Allgemeine Bestimmungen
13.Grundlage der genannten Leistungen ist jeweils der
 abgeschlossene Chartervertrag sowie die Crew-Liste,
 die die Daten des Törns, die Namen und Geburtsda-
 ten des Skippers und der Crew beinhalten muss. Vor Be-
 ginn der Reise muss eine Crew-Liste beim Vercharterer 
 hinterlegt werden.
14. Der Versicherungsnehmer muss die erforderliche be-
 hördliche Befugnis zum Führen der Yacht besitzen.
15. Der Geltungsbereich ist weltweit.
16. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Überwei-
 sungsträger genannten Beginndatum.
17. Schäden sind sofort zu melden.
18. Die vollständigen AUB 88 Fassung 2008 finden Sie im 
 Internet unter www.schomacker.de. Auf Wunsch schicken
 wir Ihnen diese auch gerne zu.


